
für den Kreis Ufingen.
wöchentlich 8-mal : Dienstag, . Donnerstags

»und Saastag , mit dm wöchentlichen Freibeilagene“1BÄr •*'*s“b“ ””

Druck und Verlag von
R . Wagner ' » Buchdrucker« in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Femfprecher Rr . 31.

Bezugspreis : Durch die Dost bezogen vierteljährlich
1.50 Mk ( außerdem 34 ' Pfennige Bestellgeld .) Im
Berlage für den Monat 4b Pfg . — SinrückungSgebühr:
Anzeigen 20 Pfg ., Reklame« 40 Pfg . die Garmondzetle.

rucckar^r. 14 Samstag , den L. Februar 1917. 62. Jahrgang.
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Mlicher Teil.
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äuf Grund der 8 13 der Verordnung über
Errichtung von Preisprüsungestellen und die

uch Trioraungsregelungen vom 25 . 9 . 1915 (R . G.
807 ) und vom 4 . 11 . 1915 ( R . G . BI.

»leri 'zg ) wird mit Genehmigung de. Königlichen
- -tegierung « Präsidenten zu Wiesbaden hiermit

ilgendes angeordnet:
8 l

§ Ersatzmittel für Lebensmittel und Zusatzmittel
, !solchen unterliegen im Gebiete des Kreises Ufingen
er Anmeldepflicht und der dauernden Ueberwachung.
? Eisatzmittek und Zusatzmittcl find alle gewerblich
^gestellten Waren , die al « Ersatz von oder al,
k»satz zu Lebensmitteln dienen , also beispielsweise
Suppenwürfel , Backpulver , Oelersatz und dergl . mehr.

8 2
r Zur Anmeldung find verpflichtet : Erzeuger und
Ändler (Kleinhändler , Grotzhändler , Agenten,
tommisfionäre ) . die Ersatzmittel in den Handel
ringen wollen.
[ Händler sind von der Anmeldepflicht befreit,
osern der Lieferer der Ware seinen Wohnsitz im
stegierungsbezirk Wiesbaden hat und das Erfatz-
nittel durch den Lieferer bereit « bei seinem zu.
tändiqen Kommunaloerband angemeldet ist . Der
Händler ist in diesem Falle verpflichtet , sich von
em Lieferer 'eine polizeilich beglaubigt « Abschrift
lber die durch denselben erfolgte Anmeldung geben
ui lassen und sie aufzubewahren.
| Die Anmeldung hat beim LandratSamt in
lfingen zu erfolgen.
; Die Anmeldung hat zu geschehen aus sorge»

ruckte,' Formularen , welche auf der Anmeldestelle
lthältlich find . Da » Formular ist in doppelter
lusfertigung einzureichen ; ein Exemplar wird dem
^meldenden , mit dem Stempel der Anmeldestelle

—jj ersehen , zurückgegeben und dient al « Ausweis
brr die erfolgte Anmeldung.

8 3
_J | Bei der Anmeldung ist milzuteilen:

1 . Name und Bezeichnung , unter welchem
da» Ersatzmittel oder Zusatzmittel in den
Handel kommen soll und Angabe de« Lebens¬
mittel « , welche» ersetzt werden soll.

3 . Zusicherungen , welche über die Gebraucht-
fähigkrit de» Ersatzmittel « oder Zusatzmittel»
in Reklamen , Anzeigen , Preislisten etc . gemacht
werden sollen sowie Gebrauchsanweisung.

3 . Chemische Zusammensetzung de » Ersatzmittel»
bezw. Zusatzmittel » oder wenigsten » Angabe
der hauptsächlichsten Bestandteile.

4 . Kleinverkaufspreis.
m Antrag find Proben in zwei Exemplaren

izufügen . Es empfiehlt sich anzugeben , wer der

f rsteller ist und wo er seinen Wohnsitz hat, ferner,
der Hersteller für da » Ersatz - bezw. Zusatzmittrl

rreit « der Anmeldepflicht in einem ärmeren Orte
.terliegt und wo.

^ 8 4
Der Anmeldende ist berechtigt , sobald er da»

» ^ gestempelte Anmeldeformular zurückerhalten hat,

_

le¬

sen
cfeld

nau.

da » Ersatz - oder Zusatzmittel in den Handel zu
bringen.

Die Prei »prüfung »stelle für den Regierungsbezirk
Wiesbaden in Frankfurt a . M . ist berechtigt , zu
Prüfungszwecken jederzeit Muster de« Ersatzmittel»
oder Zusatzmittelö durch einen Beauftragten ent¬
nehmen z» lassen . Sie ist ferner berechtigt , den
Vertrieb jederzeit zu untersagen oder von bestimmten
Bedingungen abhängig zu machen . Gegen die
Enlscheidunz der Prei «prüfung »stelle für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden in Frankfurt a . M . steht
die Beschwerde an den Herrn Regierungspräsidenten
zu Wiesbaden offen . Die Beschwerde hat keine
aufschiebend » Wirkung.

§5
Die Bestimmungen dieser Verordnung beziehen

sich nicht auf diejenigen Ersatzmittel , welche von
Behörden oder behördlichen Stellen in Verkehr ge»
bracht werden.

8 6
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen

dieser Bekanntmachung werden gemäß 8 17 der
BundeSratSbekannlmachung vom 35 . 9 . 1915 mit
Gefängnis bi » zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bi » zu 1500 Mk . bestraft , soweit nicht nach anderen
Bekanntmachungen , insbesondere nach der Bunin » .
ratSbekanntmachungvom 23 . 3 . 1916 über Aenderung
de« Gesetzes betr . Höchstpreise und der Verordnung
gegen übermäßige Preissteigerung eine höher » Strafe
verwirkt ist . Auch kann — auf Grund der Be¬
kanntmachung zur Fernhaliung unzuverlässig -r
Personen vom Handel vom 33 . 9 . 1915 sowie
der Verordnung über den Handel mit Leben «-- und
Futtermitteln und zur Bekämpfung de» Kettenhandel»
vom 24 . 6 . 1916 — der Handelsbetrieb untersagt
werden.

8 7
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung

in Kraft.
Ufingen , den 35 . Januar 1917.

Der Krei »au »schuß.

Zu obiger Verordnung wird erläuternd bemerkt,
daß sie lediglich zur Bekämpfung de« Schwindel»
auf diesem Gebiete erlassen ist< im übrigen aber
der Handel mit Ersatzmitteln alle Förderung zuteil
werden soll.

Ufingen , den 35 . Januar 1917.
Der Königliche Landrat.

v . Bezold.

Ufingen , den 29 . Januar 1917.
Die Kosten der Gemeindeforstformulare für

da » WirtschaflSjahr 1916/17 betragen für die
nachbezeichneten Gemeinden dir dabei angegebenen
Beträge : Ufingen 46,35 , Anspach 14,88 , Brand-
oberndorf 29,34 , Cleeberg 16,76 , CranSberg
7,80 , Cratzenbach 3,39 , Eschbach 15,73 , Gemünden
8,77 , Grävenwiesbach 19,91 , HaintLen 14,88,
Haffelbach 14,11 , Hasselborn 3,10 , Hausen 7,87.
Heinzenberg 3. 03 , Hundstadt 10,48 , Laubach 8,77,
Mauloff 5 .47 , Merzhausen 9 .87 . Michelbach 3,15,
Mönstadt 3,51 , Naunstadt 4,19 , Neuweilnau
1,10 , Oberlauken 6,59 , Pfaffenwiesbach 33,09,
Riedelbach 16 .44 , Rod a . d. Weil 11,34 , Treis-
berg 5,47 , Wehrheim 16,80 , Weiperfelden 3,15.

Wernborn 11,60 , Westerfeld 8,98 und Winden
1,61 Mk.

Die Herren Bürgermeister der genannten Ge-
meinden werden ersucht , die angegebenen Beträge
bi» spätesten»  10 . Aebruar v . Js . an die
Kreirkvmmunalkaffe hierftlbst adzuliefem.

Falls von Gemeindekaffen , welchen die For-
mularrechnungen von der Kgl . Oberförsterei zu-
gegangen find , die Beträge bereits direit an den
Formularlieieranien abgesandt find , ist Mir die»
binnen gleicher Frist kurz anzuzeigen.

Der Königliche Landrat.
Rr . 150 K. A . v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister zu
Altweilnau , Brandoberndorf . Dorsweil , Gemünden,
Grävenwiesbach , Haintchen . Hausen , Heinzenberg,
Handstadt , Laubach , Mönstadt , Naunstadt , Nieder-
reifenberg , Pfaffenwiesbach , Riedelbach , Rod a . d.

Weil , Wernborn ^W ilhelmsdorf und . Winden.
Die EsirdiguuMlllrrner Verfügung vom 24.

Januar 1917 , Rr . 823 . Kreisblatt Nr . 11 , be¬
treffend Anzeige über die etwa mit Zuchthau»
bestrasten Personen , wird in Erinnerung gebracht
und binnen 34 Stunden  bestimmt erwartet.

Ufingen , den 3 . Februar 1917.
Der Königliche Landrat.

v . Bezold.

Betriffi Beschlagnahme der Orgel -Pro«
spektpfcife,».

Trotzdem die durch Verordnung vom 10.
Januar 1917 (Kreisblatt Nr . 8 ) gesetzte Frist
(1 . Februar 1917 ) verstrichen ist. find weitaus die
meisten Profpeklpfeifen nicht zur Anmeldung ge¬
langt . Ich mache auf die diesbezüglichen Straf¬
bestimmungen aufmerksam und fordere nochmal»
alle Meldepflichligen aus , die beschlagnahmten
Prospeklpseisen aus dem vom Landratsamte an¬
zufordernden Formular umgehend  zur Anmeldung
zu bringen.

Etwaige Anträge auf zeitliche Zurückstellung
(bei sprechenden Pfeifen ) sowie Befreiungsanträge
wegen vermutetem Gkschichis - oder Kunstwert ent¬
binden nicht von d er Änmeldeverpflich-
tung.

Ufingen , 3 . Februar 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Usingen , den 1. Februar 1917.
Die Maul - und Klauenseuche ist in der Ge¬

meinde Nieder - Erlenbach im Kreise Friedberg
wieder erloschen.

Der Königliche Landrat.
Rr . L . 1078 . v . Bezold.

Bekar,ntrnachir - g.
Da » Beiblatt zur Bakanzenliste vom 39.

Januar d . I » . — offene Stellen für Kriegs»
schädigte — liegt auf dem Landratsanue und auf
dem Bürgermeist ramt Hierselbst zur Einsicht offen.

Usingen , den 30 . Januar 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold-



Ustngen, den 39. Januar 1917.
Die Herrn Bürgermeister werden an die recht¬

zeitige Vorlage der MonatSnachweisung über die
im Januar d. I «. erteilten Bezugsscheine über
Web-, Wirk- und Slrickwaren erinnert.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

I Wer Brotgetreide verfüttert,
1 versündigt sich am Baterlande

Lstraulltmaedanx
Nr. dl. 3500/13. 18. K. R A

betreffend Höchstpreise für Zink.
Vom 21. Januar 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf
Grund de» Gesetze» über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Ge¬
setz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzdl. S.
813), in Bayern auf Grund der Bayerischen Ge¬
setze» über dey Kriegszustand vom5. November
1913 in Verbindung mit dem Gesetz vom4. Dezember
1915 und der Allerhöchsten Verordnung vom 31.
Juli 1914, de« Gesetze», betreffend Höchstpreise,
vom 4. August 1914 (RrichS-Grsetzbl. S . 339)
in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reich»-
Gesetzdl. S . 518) in Verbindung mit den Bekannt,
machungen über die Aenderung diese»Gesetze« vom
31. Januar 1915, 33. September 191» und
33. März 1916 (Reich,»Gesetzbl. 1915 S . 25.
603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen
gemäß den in der Anmerkung*) abgedruckten Be¬
stimmungen bestraft werden, sofern nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen angedroht
find. Auch kann der Betrieb de» Handel«gewerbe»
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1915 (Rrichs-Gesetzbl. “ 603) untersagt
werden.

§ 1
Höchstpreise.

Der Prei» der nachstehend aufgeführten Gegen,
stände darf nicht übersteigen bei:

*) Mit Gefängni» bi« zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
3. wer einen anderen zum Abschluß eine» Ver¬

trage» aufforderl, durch den die Höchstpreise
überschritten werden oder sich zu einem solchen
Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Auf¬
forderung(88 3, b de» Gesetze», betreffend
Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, de-
schädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Be¬
hörde zum Verkauf von Gegenständen, für
die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nach¬
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchst¬
preise festgesetzt sind, den zuständigen Be¬
amten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach8 5 de » Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, erlassenen AursührungSbestim-
mungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen
Nummer1 oder2 ist die Geldstrafe mindesten»
auf da« doppelte de» Betrage« zu bemessen um
den der Höchstprei» überschritten worden ist oder
in den Fällen der Nummer3 überschritten werden
sollte; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend
Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle
mildernder Umstände kann die Geldstrafe bi» auf
die Hälfte de» Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Rümmer1 und2 kann
neben der Strafe angeordnet werden, daß
die Verurteilung auf Kosten de» Schuldigen öffentlich
bekanntzumachcn ist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Klaffe Gegenstand Höchstprei«

59 Zink al« Feinzink, »«verarbeitet, in festem
oder flüssigem Zustande, mit einem Reüigehalt
von mindesten« 99,, v. H de« Gesamtgewicht«.

107 Mk. für je wo Kg.
Gesamtgewicht.

60 Zink als Feinzink, ««verarbeitet, in festem
oder flüfstgem Zustande, mit einem Reinpchali
von weniger al« 99., v. H. jedoch von mindesten»
99., de« Gesamtgewichl».

101 Mk. für je WO Kg.
Gesamtgewichl.

61 Zink al« Feinzink, ««verarbeitet, in festem
oder flüssigem Zustande, msl eenem Reingehalt
von weniger als 99., v. H., jedoch von min¬
destens 99,, v. H. des Gesamtgewicht«.

95 Mk. für je 100 Kg.
Gesamtgewicht.

62 Zink, ««verarbeitet, in festem oder flüsstgem
Zustande, mit einem Reingehalt von weniger al»
99.7 v- H-. jedoch von mindesten« 99,» v. H.
de« Gesamtgewichts.

78 Mk. für je 100 Kg.
Gesamtgewicht.

63 Zink, ««verarbeitet, in festem oder flüssigem
Zustande, mit einem Reingehalt an Zink von
weniger al» 99., o. H., jedoch von mindesten«
98 v. H. de« Gesamtgewichl-.

66 Mk für je WO Kg.
Gesamtgewicht.

64 Zink, roh «nd i« Legierungen*) , u«.
verarbeitet, in festem oder flüssigem Zu¬
stande, mit einem Reingehalt an Zink von
weniger al« 98 v. H. des Gesamtgewichts

66 Mk. für je 100 Kg.
Zi nki nhal t; sofern
die Zusammensetzung der
Legierung vorgeschrieben
ist und diese mit Zink der
Klaffen 59 bi« einschl. 64
besonder« hergestellt wird,
darf al«Preis de« Zink-
inhalts der Höchstpreis
der entsprechenden Zink,
klaffen zugrunde gelegt
und eine angemessene
Entschädiguug für Her-
stellung und Schmelz-
oerlvst berechnet werden,
die keinen übermäßigen
Gewinn enthalten darf.

65 Zink, umgefchmolzen aus Altzink und alten
Zinklegierungen*), Fchlgüffen, Haitzink, Spänen
und Abfällen jeder Art, mit einem Reingehalt
an Zink von weniger al» 98 v. H- de» Gesamt¬
gewichts, ferner Zink in Alizink und alten Zink«
legierungen jeder Art, Fehlgüffen, Hartzink.
Spänen und Abfällen jeder Art.

Al« Alizink und alte Zinklegierungen werden
in»besondere Gegenstände angesehen, die sich in
einem Zustande befinden, in dem sie herkömm¬
lich nicht mehr für den durch ihre Gestaltung
gegebenen Zweck benutzt werden.

63 Mk. für je 100 Kg.
Zinkinhalt  im umge-
schmolzenen Material oder
abzüglich«ine« dem Min¬
derwerl entsprechendenAb-
schlag» im nichtverschmol'
zenen Material.

«6 Zink in Erze« , Rückständen(auch Aschen und
Krätzen), Oxyden, Reben- und Zwischenprodukten
der Hüttenindustrie und der Zink verarbeitenden
Industrien.

65 Mk. für je 100 Kg.
Zinkinhalt,  abzüglich
eine» angemeffenen Hüt»
tenlohn«.
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§ a
Anwendung der Höchstpreise.

1. Werden Gegenstände der Klaffen 59 bi»
einschließlich 65 weilerverarbeitet, so dürfen hierbei
höchsten« die vorstehend festgesetzten Preise zugrunde
gelegt werden unter Zuschlag einer angemessenen
Entschädigung für Verarbeitung, Formgebung, Ver¬
bindung und Bertriebtspesen, die unter Berücksich¬
tigung der gesamten Verhältnisse, insbesondere der
Herstellungskosten. Verwertbarkeit und Marktlage
keinen übermäßigen Gewinn enthalten darf.

2 . Werden Gegenstände der Klaffen 59 bi«
einschließlich 65 vom Krieg»amt (Zuweisungramt)
zu Preiseu zugewiesen, welche von den verordneten
Preisen abweichen, und aufgrund einer solchen
Zuweisung von der KriegsmetallA.-G- oder von
der Zinkhüttenvereinigungoder dem Verbanv
deutscher Zinkblechwalzwerke geliefert, so dürfen
der Preisberechnung im Falle der Weiterverarbeitung
gemäß Ziffer 1 diese» Paragraphen oder zu Legie¬
rungen der Klafft 64 an Stelle der Höchstpreise
die vom Kricqsamt festgesetzten Verrechnungspreise
zugrunde gelegt werden.

2 . Der Prei« für Zink in den Lrzeugung«-
vorstufen zu den genannten Klaffen muß in einem
angemessenen Verhältni» zu den verordneten Höchst-

*) Unter legiertem Zink wird ein Material
verstanden, da« insgesamt mit mehr als 2 v. H.
anderen Stoffen verschmolzen ist. und bei welchem
Zink dem Gewichte nach gegenüber jedem anderen
in der Legierung verschmolzenenStoff überwiegt.

preisen stehen.
Wer Zink inZden Erzeugungsvorstufen,u &

genannten Klaffens zu einem Preise veräußert m
erwirbt, der in keinem angemeffenen Verhältnis^ Die B
den genannten Höchstpreisen steht, hat auch
Enteignung seiner Bestände zu gewärtigen.

4. Bei den vorstehenden Preisen dürfen A>
an Gold und Silber nach dem Tagespreise bez
werden.

Ein außer Gold und Silber im Zink, in
Zinklegierungen und in den Zinkerzen der Klas
64 bi» einschließlich 66 enthaltener Stoff

nähme
rührten'
stlicheS
nicht
ubt w
gen st
Zwan

Ml.

nur dann in Rechnung gesetzt werden, wenn dies^

1.

Stoff dem Gewicht nach mehr al« 2 v. H. d>, ) *
Gesamtgewicht» ausmacht. In diesem Falle d?"
al» Preis für da« Zusatzmaler al höchsten» v '*1* nl'
Tagespreis oder, sofern Höchstpreise bestehen, tr*°>en 1
Höchstpreis gefordert und bezahlt werden.

8 3
Zahlungsbediugunge«.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung&
Empfang und schließen di« Kosten de« Versack
vom Versandlager unmittelbar bi» zum Seldi
Verbraucher nicht ein. Wird der Kaufpreist “
stundet, so dürfen Jahreszinsen bi« zu 2 v. I
über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden. !

8 1
Zurückhakte« von Vorräte» .

Bei Zurückhaltung von Vorräten mit der 1t

3. w«
stl
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ficht der Preistreiberei ist sofortige Enteignunĝ Deka
gewärtigen t R. A



8 5
y «s„ahMr«.

von den Bestimmungen dieser Br
Au»"" , können, insbesondere bei Einfuhr,
flto>a«un^
Mt ^ 7, auf Gestaltung von Ausnahmen
Antrag welche di« vorliegende Bekannt.
* nf hÄn find in richten an die Metall-

Nn . d-r ' Krieg» Rohstoff-Abteilung des
d«̂ .. der Königlich Preußischen Krug«.

* BeiUn W 9. Potsdamer Straße
I -nux >Bewilligung der Ausnahmen ist dem
^ - MilitürbefehlLhaber Vorbehalten. Nur
X „uf den Flamen der Firma lautende
nahmebewilligungen haben Gültigkeit.

Jukrafttreteu.
->ieie Bekanntmachung tritt mit dem 1. Feb.

1917 in Kraft.
xrankfurt (Main ), 31 . Januar 1917.

■ Stellvertretende» Generalkommando
bei 18. Armeekorps.

Bekanntmachung.
5jt. W. IU. 4000 ./12 . 16. K. R

hrcffenb Beschlagnahme von
atro«- ( Sulfat -) Zellstoff,
stiunpapier nud Papiergarn.

Vom1» Februar 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf
uchen de» Königlichen Kriegsministerium» zur
«meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
«re Strafen verwirkt find, jede Zuwiderhandlung
en dir Beschlagnahmeoorschriften nach8 «*) der
tannimachungen über die Sicherstellung von
earbedarf vom 34 Juni 1915 (Reichs'Gesetzbl.
357) vom9. Oktober 1915 (Reich««Gesetzbl.
645) vom 35. Stovember 1915 (Reichs-Ge-

bi. E. 778) und 14. September 1916(Reich«-
setzbl. E. 1019) bestraft wird. Auch kann der
trieb' de» tzandelSgewrrbe« gemäß der B-kannt-
chunaM Fernhaltung unzuverläsfiger Personen
n Handel vom 33. September 1915 (Reichs,
isetzbl. S. 603) untersagt werden.

8 1
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
a) aller Natron(Sulfat«) Zellstoff,
d) alle» unter Mitverwendung von Natron«

MI -(Sulfat«) Zellstoff hergestellle Spinnpapier.
«) alle Paviergarne, welche au» Spinnpapier

gemäß§ 1b allein oder unter Mitver-
Wendung.von Faserstoffen hergestellt sind
Ausgenommen find Garn«, die au»Papier

~L und Bastfasern bestehen**).
£8 2

Wirkung der Beschlagnahm -.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß vie
nähme von Veränderungen an den von ihr
hrten Gegenständen verboten ist und rechtsge-
lliche Verfügungen über diese nichtig find soweit
nicht auf Grund der folgenden Anordnungen
ubt werden. Den recht»geschäftlichen Verfü¬
gen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzirhung«r-

Ii: *) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
"xtit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mart wird,
tztfern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find, bestraft:

.;
\ 3. wer unbefugt«inen beschlagnahmten Gegen¬

stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
I» verwendet, verkauft oder kauft oder ein an-
ibt dereS Veräußerung»- oder ErwerbSgefchäft
Li über ihn abschließt;
§ 3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten

Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

s 4. wer den nach8 5 erlaffenen AuSführungSbe-
stimmungen zuwiderhandelt.

H **) Diese Garne unterliegen den Bestimmungen
zsr Bekanntmachung Nr. W. III . 3000/9. 16.
I R. A. vom 10. November 1916.

8 »
Lieferung - erlaubtti ».

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Die Lieferung von Natron- (Sulfat-) Zellstoff.
2. Die Lieferung von Spinnpavier (8 1 d).
3. Die Lieferung von Papieiflachgarn, jedoch

nur zur Herstellung von Papierrundgarn.
4. Die Lieferung von Papierrundgarn. jedoch

für den Hersteller nur unter den Beschrän-
kungen zu » und der Bedingung zu d dieser
Ziffer-
a) Von der Gesamtlieserung an Papiergarn

dürfen 80 von hundert Gewichtsteilen
nur zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres- oder Marinebehörden(Kriegsliefe-
rungen) geliefert werden. Al« Lieferung
gilt auch das Uebecsühren nach einer
eigenen Weberei oder nach einem sonstigen
eigenen garnverarbeilenden Betriebe.

Diese Lieferung darf erst erfolgen,
wenn sich der Hersteller im Besitz eine»
Nachweise» befindet, daß die Garne für
eine Kriegslieferung benötigt werden.
Al» Nachweis gilt nur ein ordnungsmäßig
ausgefülller und von der auftraggebenden
Behörde unterschriebener amtlicher Beleg,
schein für Erzeugnisse au« Papiergarn
(Vordrucke für diese Belegscheine sind bei
der Bcschlagnahmestell« jBordruckoerwal-
tungj der KriegS-Rohstoff-Abteilung des
KriegSamIS des KciegSministeriumS, Berlin
SW 48, Verl. Hedemannftraße 10, er¬
hältlich). Für Lieferungen innerhalb vier
Wochen nach Jnkraftereten der Bekannt¬
machung gilt al« Nachweis auch eine
schriftliche Versicherung de» Verarbeiter«,
daß di« Garne für eine Kriegslieserung
benötigt werden.

30 von hundert Gewichtsteilen der
Gesamtlieferung an Papiergarn dürfen
beliebig geliefert ober verwendet werden,

d) Bi« zum5. jede» Monat» sind durch
besondere Mitteilung der Kriegt-Rohstoff-
Abreilung de« Krieg«amis der Kriegs-
Ministerium«. Berlin SW 48, Verl.
Hedemannftraße 10. die im Vormonate
gegen Belegschein keziehungrweise schrift¬
liche Versicherung(gemäß8 3 Ziffer4 a
Absatz 3) zur Auslieferung gekommene
Garnmenge und die insgesamt zur Aus¬
lieferung gekommene Garnmenge in Kilo
anruzeigen.

Eine Abschrift, Durchschlag oder Kopie
dieser Mitteilung ist bei den Geschäft«-
papierrn aufzubewahren.

Jede nach den vorstehenden Bestimmungen
erlaubte Lieferung wird an die Bedingung geknüpft,
daß festgesetzte Höchstpreise nicht überschritten wer¬
den. Jedoch dürfen Lieferungen von Spinnpapier
innerhalb eine« Monat» und Lieferungen vor»
Papiergarn innerhalb 3 Monaten nach Inkraft¬
treten von Höchstpreisen auch zu höheren Preisen
erfolgen, wenn die Lirferungtverlräge vor Inkraft¬
treten der Höchstpreise abgeschloffen waren.

8 <
Berarb - itungserlauvnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Die Verarbeitung von Natron- (Sulfat-)

Zellstoff, gemischt mit mindesten»dem gleichen
Gewichte Sulfit-Zellstoff, zur Herstellung von
Spinnpapier oder Papiergarn. Für Ver¬
arbeitung innerhalb4 Wochen nach Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung wird ein
Mischungsverhältnis nicht vorgeschrieben.

3. Di« Verarbeitung von Spinnpapier (8 Id ),
a) zu Papierflachgarn
b) zu Papierrundgarn.

3. Die Verarbeitung und Verwendung von
Papiergarn (8 1 o).

8 5
Ausnahm ««.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können
von der KriegS-Rohstoff-Abteilung des Kriegsamts
de» Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verl.
Hedemannftraße 10. bewilligt werden. Schriftliche,
mit eingehender Begründung versehene Anträge find
an die Krieg»Rohstoff-Abieilung, SektionW. 111,
zu richten.

8 6
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar

1917 in Kraft.
Frankfurta. M., den 1. Februar 1917.

Slellv. Generalkommando
16. Armeekorps.

MÄlichnM
Der Krieg.

WTß Großes Hauptquartier,  81 . Jan.
(Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz:
Starker Frost und Schneefälle schränkten die

GesechtStätigkeit ein.
An der Lothringer Grenze bei Leintrey war

von Mittag an der Arlilleriekampf stark. Abend«
griffen die Franzosen einen Teil unserer Stel¬
lungen an. Sie wurden abgewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresfroni de» Generalseldmarschall» Prinz Leopold

ron Bayern.
Auf dem Ostufer der Aa stürmten unsere

Truppendem« russische Waldstellung und wiesen in
ihr mehrere starke Gegenangriffe zurück. 14
Offiziere und über 900 Mann wurden gefangen,
15 Maschinengewehre erbeutet.

HeereSsront des Generaloberst Erzherzog Josef.
Nach heftigem Feuer griffen die Russen mehr-

mals die Stellungen südlich der Valeputnastraße
an. Zwei stacke Angriffe scheiterten, beim dritten
Ansturm gelang e» einer russischen Abteilung in
einen Stützpunkt einzudringen.

Heeresgruppe de» Generalfeldmarschallsvon
Mackensen

Nahe der Donau gingen starke feindliche Auf¬
klärungsabteilungen vor. Sie wurden von den
ormanischen Posten zurückgetriebrn.

Mazedonische Front
Deutsche Erkunder brachten von einer Streife

im Cerna-Bogen mehrere Italiener gefangen ein.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.
WTLGroße « Hauptquartier, ! . Februar.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

An vielen Stellen der Front brachten Erkun«
dungrvorstöße wertvolle Feststellungen über den
Feind.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Front de» Generalseldmarschall» Prinz Leopold

von Bayern.
Bei sehr strenger Kälte nur an wenigen

Stellen lebhafte Kampsiätigkeit.
An der Narajowka, südlich von Lipnica Dol,

na, gelangten Teile eine» sächsischen Regiment» in
die mtfische Stellung und kehrten mit 60 Ge¬
fangenen und 1 Maschinengewehr al» Beute zurück.

An der
Front des Generaloberst Erzherzog Josef

und bei der
Heeresgruppe der Generalseldmarschall»

von Mackensen
kleine Vorfeldgefechte und vereinzelte» Artilleriefruer.

Mazedonische Front.
Südwestlich de» Doiran-See« nach starkem

Feuer vorgehende Abteilungen wurden abgewiesen.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.
WTB Berlin,  30 . Januar. Eine« unserer

Unterseeboote hat in der Zeit vom 18. bi» 35.
Januar außer dem bereit« aattlich gemeldeten Zer¬
störer noch 17 Schiffe mit 16056 Br.-R.-T. ver-
sei.kt. Unter der Ladung der versenkten Schiffe
befanden sich 15 000 Tonnen Gmeide, etwa 7500
Tonnen Kohlen, weiter besonders Grubenholz, Phos¬
phat und sonstige Bannware.

WTB Berlin,  31 . Jan . Der Regierung
der Vereinigten Staaten ist heute mitgeteilt worden,
daß die deutscheR gierung den ihr von neuem
aufgezwungenen Kampf um»Dasein nunmehr unter
vollem Einsatz aller Waffen forlführen, daher auch
die Beschränkungen fallen taffen muß, die sie sich
bisher in der Verwendung ihrer Kampfmittel zur
See auferlegt hat. Demzufolge wird vom 1.
Februar 1917 ab in genau bezeichneten Sperrgebieten
um Großbri'annien, Frankreich und Italien herum
und im östlichen Miitelmeer jedem Seeverkehr ohne
weitere» mit allen Waffen entgegengetreten werden.
Für den Verkehr der regelmäßigen amerikanischen
Paffagierdampser nach und von Falmouth werden
beschränkte»usnahmen zugelaffen.



Lokale«ad provinzielle Nachrichten.
* Ufingen , 3. Febr. Herr Leutnantd R.

Ren sing  von hier , , . Zt . in einer Pionier -Park-
Kompaguie in Galizien , wurde mit dem „ Eisernen
Kreuz " ausgezeichnet.

* Ufingen , 3 . Februar . Die in Nr . 154,
IS 18 . von uns gebrachte Notiz über „ Beschädigung
von Alleebäumen in der Bahnhofstraße " ist dahin
richtig zu stellen , daß e» fich um eine harmlose
S p i e l e r e i de» Steinhauerlehrlings Anton Kraus
handelt . Er hat die Rinde von nur 3 Bäumen
leicht beschädigt ; mithin kann von einer „ rohen
Tat " ganz und gar keine Rede sein.  Wir
bedauern aufrichtigst . in dieser Sache falsch unter¬
richtet worden zu sein.

* 8m 31 . 1. 17 . ist eine Bekanntmachung
betreffend „ Höchstpreise fü Zink " erlaffen u orden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amt¬
lichen Teil der vorliegenden Kreisblalt -Rumn er
abgedruckl.

* Am 1. 2 17 . ist eine Bekanntmachung be¬
treffend „ Beschlagnahme von Natron . ( Sulfat -)
Zellstoff , Spinnpapier und Papie '.garn " erlassen
worden . Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
im Amtlichen Teil dieser Kicisblait . Nummer ver¬
öffentlicht.

— Heddernheim , 1. Feb . In den Heddern-
heimer Kupferwerken setzte sich am Dienstag Abend
die Fabrik -Arbeiterin Grein aus Obererlenbach auf
einen Koksofen , um sich zu wärmen . Sie schlief
ein und verbrannte sich dabei derart , daß sie dem
Städtischen Krankenhause zugesührt werden mußte,
wo sie kurz nach der Einlieferung starb.

— Nassau , 30 . Jan . Auf Lebenszeit wurde
Bürgermeister Hasenclcoer heule wiedcrgewähll.

* Kein Reiseverbot.  Wie der „ Voss.
Ztg ." von zuständiger Stelle mitgeteili wird , wird
an eine Einschränkung de« Reiseverkehr » durch
Einschränkung von Erlaubnisscheinen einstweilen
nicht gedacht . Man erwartet vielmehr , daß dar
Publikum freiwillig seine Reis bedürfniffe auf da«
unumgänglich notwendige Mindestmaß beschränkt,
und man hofft , daß es dadurch möglich sein wird,
von Gewalimaßnahmen , die unser gesamte » Wir ' ,
schaftslcben schwer schädigen können , abzusehen.
Einstweilen erscheinen auch den maßgebenden Stellen
die durchgesühnen Fahrplanbeschränkungen und die
vorübergehende Einschränkung des Urlauberverkehrs
als hinreichend , um den vorübergehenden BerkehrS-
schwierigkeiten abzuhclfen . Eine freiwillige Be¬
schränkung de» VergnügungSreiseverkehr « wird schon
deswegen dem Publikum nicht schwer werden , weil
das Reisen zurzeit mit erheblichen Unbequemlich¬
keiten ( Fehlen der Heizung ) verknüpft ist.

Bon unterrichteter Seite wird un « mitgeteilt,
daß die zuständigen Dienststellen zur Förderung
de« dringend notwendigen Einschläge » und der
Abfuhr de» in erster Linie für die Heeresverwaltung
unmittelbar oder mittelbar notwendigen Nutzholzes
au « dem Walde folg nde Bestimmungen getroffen
haben:

1 . Bei der Verteilung der Kriegsgefangenen find
diejenigen Arbeitgeber vorzugsweise zu berücksichtigen,
die ihrer zum Einschlag von Nutzholz bedürfen.

3 . Die diesen Arbeitgebern zu überweisenden
Kriegsgefangenen sollen für die Fällungsarbeiten
geeignet sein und nach Möglichkeit bi« zur Be.
endigung dieser Arbeiten den Arbeitgebern belassen
werden.

3 . Unter Hinweis auf die Dringlichkeit des
vaterländischen Bedürfniffe « ist von seiten der Be¬
hörden auf die in der Nähe de» Walde « wohnenden
Gespann Halter dahin einzuwirken , daß sie fich nach
Kräften an der Nutzholzabfuhr beteiligen.

4 . Die LandwirtschaftSkammern find angewiesen
«orden , bei der Abgabe von Beutepferden usw.
vorzugsweise solche Landwirte zu berücksichtigen, die
fich verpfl chteten . Nutzholzfuhren zu leisten.

5 . Die Aushebung der zur Nutzholzabfuhr schon
verwendeten oder nachweisbar verpflichteten Pferde
hat bi« zum 31 . März 1917 zu unterbleiben.

6 . Den zur Abfuhr von Grubenholz und von
Holz des unmittelbaren Heere,bedarfe « — mit
Ausnahme von Brennholz — verwendeten Pferden
wird bi« zum 15 . März d. I . eine um 1>/ , Pfund
täglich verstärkte Haferration bewilligt.

7 . In bringenden Bedarfsfällen und namentlich
wenn e« sich um die Abfuhr ron Grubenholz,
Hol,schwellen . Papierhol, , Kistenholz handelt , werden
nach Möglichkeit auch Militärpfc de für die Nutz-
Holzabfuhr gestellt.

8 . Schreitet die Nutzholzabfuhr trotzdem nicht
genügend fort , so soll bei ungerechtfertigter Ber.
Weigerung de» Spanndienste » die Fuhrlejstung auf
Grund de« Gesetzes über die Kriegsleistungen vom
13 . Juni 1873 gefordert werden.

9 . Den Anträgen der Gespannhalter auf Frei,
gäbe nicht kriegsverwendungsfähiger Holzfuhrleute
soll tunlichst entsprochen werden.

10 . Für die zur Nutzholzabfuhr eingestellten
Kraftwagen , die u . a . auch von der Feldkrastwaqen-
Akliengescllschaft in Berlin , Unter den Linden 34,
die im Aufträge der Heeresverwaltung aus dem

Felde zurückkehrende Kraftfahrzeuge inst,
und verwertet , angekauft oder gemietet
können , soll die Notwendigkeit der Abgabe g„
Betriebsstoffe ( Oel , Benzol usw .) anerkannt-

Wo diese im freien Handel nicht erhältlich , ,
Ueberwcisung bei der Königlikeu Jnspektj,,
Kraftfahrwesens zu beantragen . 1L

11 . Das zum Bau und Betrieb von Am!
ubfuhrbahnen erforderliche Material kann , wM
freien Handel nicht erhältlich , von der Köni, ‘
Inspektion der Eisenbahntruppen erbeten
die nach Möglichkeit au » eigenen Bestände»
kaufen oder noch verfügbare fremde Bestände i
weisen wird . Bei Beschaffung neuen M,
ist Bezugschein der Inspektion für die Liefet
notwendig . Die Notwendigkeit der Abgabe genüg
Betriebsstoffe wird auch hier anerkannt

: pkeräemsrkt
Frankfurt a.

aus dem Gelände gegenüber dem Ostbahnhof
Empfangsgebäude

Mittwoch , den 7. Februar 1917.

regieren
Alexant
^wilder

rnst s
Gestern Abend starb nach langem

Leiden m in lieber Mann , unser guter
Vater , Großvater und Schwiegervater

Herr Kllkl Dkiilt

der Mt M, ».
Diese Woche ( 29 1. bi» 4 . 3 .) komnmE

frischem Fleisch pro Kopf 300 Gramm zur 3np ereC^’

Gemeiuderechner a. D.

im Alter von 73 Jahren.

Cratzenbach . 3 Febr. 1917.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt:

Montag , den 5 Febr . mittags l Uhr.

VW
Er sind demnach 6 Abschnitte der Fleischkarl«
den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen in dieser Woche sind:
Für Rind - und Kalbfleisch : Metzgerei Phi

Härlh und Gutenstein.
Fleischabholungszeiten:

8 - 9 Uhr Bezirk 2.
9 - 10 Uhr Bezirk S.

10 - li Uhr Bezirk 4.
11 - 12 Uhr Bezirk 1.

Ufingen den 2. Februar 1917.
Städtische LebenSmittelversoißj

Der Magistrat.
L i ß m a n n , Bürgerinei

JtritttiUtgr Nerßeiglmij

Bauge ;i>erkß£ ufe Offenbadi a .M.
den preufi . AnfiaCtengfeid >gefie ([t.

Der Groß6 . Direktor
Prof . Hugo Eßerßardt-

Aelteres schon gedientes

Mädchen
sucht für sofort oder zum IS . Februar

Frau Prorektor Dr . Ehlert , Ustngen.
Seminar II . Stock.

Gut gelernte«

Schäferhund
preiswert zu verkaufen.
*) Heinrich Sorg . Gemünden.

S uche zum1.Aprild.Js. eine Wohnung
(2 Zimmer . Küche und Zubehör , zu mieten.

3b ) Frau Horz , Zitzergaffe.

Die Steuern für das 4 . Vierteljahr 1916
werden in der Zeit vom 1.- 15 . d. Mir ., vorm,
von 9 — 13 Uhr erhoben.

Ufingen , den 2. Februar 1917.
Die Siadlkaffe : Kley.

Montag , den 3 . Februar d.
Vormittags ll »/8 Uhr . ■

versteigere ich auftragsgemäß , auf Kosten des
den es angehl , freiwillig , öffentlich , meistbi«
gegen Barzahlung vor dem Rathaus in Bck
oberndorf

( braune Äute.
Befichijgung der Stute 2 Stunden vor 31*
" “ ' ' - ‘ ‘ äFder Versteigerung in dem Gehöft desPferdehä.

Friedrich Harlmannshenn zu Brandoberndorf . V
Ufingen , den 1. Februar 1917.

Der Gerichtsvollzieher!
I . V . :

Boch , AmtSgerichtSsekrch

Kirchliche Jtn;ctgcn.
Gottesdienst in der evangelischen Kirch

Sonntag , den 4. Februar 1917.
Vormittags 10 Uhr.

Predigt : Herr Dekan Bohris.
Lieder : Nr . 22 , 1—2. Nr . 247 , 1- 3 und 4.

Nachmittags ‘/*8 Uhr : Kindergottesdienst.
Lieder : Nr . 417 . 1—6. Nr . 383 und 394.

Nachmittag » 5 Uhr.
Predigt : Herr Pfarrer Schneider.

Lied : Nr . 243 , 1— 3 und 4.
»mtswoche , Herr Pfarrer Schneider.

Gottesdienst in der katholische« Kirche
Sonntag,  den4 . Februar 1917.

Vormittag » 9*/. Uhr . - Nachmittag , 2 Uhr . .

Hierzu da » „ Illustrierte Sonnt «!
Des Landman— blatt " Nr . 5 . und

Wochenblatt" Nr. 4.
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